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Redaktioneller Teil der Schweizerischen Vereinigung

GGW&SSGI‘SCthZ und LUfthygiene fiir Gewiisserschutz und Lufthygiene (VGL)

Allgemeines Redaktions-Sekretariat: Dr. H. E.Vogel,
Kiirbergstrasse 19, Ziirich 49, Telephon (051) 4456 78
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Titigkeit und Aufbau des Eidg. Arﬁtes fiir GeWéisserschutz

Von dipl. Ing. forest. 4. Matthey-Doret, Direktor des Eidg. Amtes fiir Gewisserschutz, Bern

I. Die auf dem Gebiete des Gewiisserschutzes
dem Bund iibertragenen Aufgaben

1. Aufsicht des Bundes

Gemiiss Artikel 3 der Bundesverfassung sind die
Kantone souverin, soweit ihre Souverinitit nicht
durch die Bundesverfassung beschrinkt ist. Als solche
iiben sie alle Rechte aus, die nicht der Bundesgewalt
iibertragen sind. Auf dem Gebiete des Gewiisserschutzes
ist die Hoheit der Kantone insofern eingeschriinkt, als
der in der Volksabstimmung vom 6. Dezember 1953
angenommene Verfassungsartikel 24quater dem Bund
die Befugnis verliehen hat, gesetzliche Bestimmungen
zum Schutze der ober- und unterirdischen Gewisser
gegen Verunreinigung zu erlassen, wobei der Vollzug
dieser Bestimmungen unter der Aufsicht des Bundes
den Kantonen verbleibt.

Artikel 24quater der Bundesverfassung verleiht
dem Bund nicht die ausschliessliche Gesetzgebungs-
hoheit auf dem Gebiete des Gewisserschutzes. Die
Kantone konkurrieren daher mit dem Bund bei der
Gewiisserschutzgesetzgebung, d. h. sie diirfen noch an-
dere oder weitergehende Verpflichtungen zur Rein-
haltung der Gewiisser auferlegen, als der Bund sie auf-
gestellt hat. Indessen diirfen die kantonalen Vorschrif-
ten der Bundesgesetzgebung nicht widersprechen. Fer-
ner sind die Kantone auch nicht berechtigt, im einzel-
nen die Freiheit der Gemeinwesen und Privaten dort
zu schmilern, wo das Bundesgesetz eine abschliessende
Regelung getroffen hat. Ob es der Sinn einer Bestim-
mung des Bundesrechtes ist, die Befugnisse des Staa-
tes zugunsten des Einzelnen zu beschrinken, muss je-
weils durch Auslegung ermittelt werden. Zur endgiil-
tigen Beurteilung ist schliesslich im Streitfall das Bun-
desgericht berufen. Als Beispiel einer solchen ab-
schliessenden bundesrechtlichen Grenzziehung gegen-
liber der individuellen Freiheit diirfte die bundesge-
setzliche Bestimmung, die die Kontrollbefugnisse der
staatlichen Vollzugsorgane regelt, angefiihrt werden.
Bemnach wiire es den Kantonen nicht gestattet, die
Betriehsinhaber zu weitergehenden als den dort ge-
hannten Aufschliissen anzuhalten oder die Verschwie-
genheitspflicht der amtlichen Organe und Sachver-
stindigen zu lockern.

Sowohl im Bundesgesetz vom 16. Mirz 1955 als
auch in der zugehsrigen bundesriitlichen Vollziehungs-
Verordnung vom 28. Dezember 1956 ist der bereits in
der Verfassung verankerte Grundsatz, dass der Geset-
zesvollzug den Kantonen vorbehalten bleiben soll,
strikte befolgt worden. Fiir den foderalistischen Geist

des Gesetzes war nicht zuletzt die Ueberlegung mass-
gebend, dass die Verhiltnisse in den einzelnen Landes-
teilen derart verschieden gelagert sind, dass es schlech-
terdings ausgeschlossen erschien, Einzelbestimmungen
zu erlassen, die allen Bedingungen gerecht wiirden.

Die Aufsichtsbefugnis des Bundes wird geregelt in
Artikel 1 der Vollziehungsverordnung zum Bundesge-
setz iiber den Schutz der Gewisser gegen Verunreini-
gung. Es stellte sich die Frage, wie der Bund diese Auf-
sicht ausiiben soll, um die Handhabung des Gesetzes
sicherzustellen. Da fiir den Bau von Abwasserreini-
gungsanlagen nur ausnahmsweise Bundesbeitrige vor-
gesehen sind, kann die Aufsicht nicht so einfach ge-
staltet werden, wie dies auf andern Gebieten im Rah-
men des allgemeinen Subventionsverfahrens méglich
ist. Auf dem Gebiete des Gewisserschutzes wirft die
Kontrolle des Gesetzesvollzuges durch den Bund ein
heikles Problem auf; soll doch einerseits die Aufsicht
nicht toter Buchstabe bleiben und darf anderseits das
gute Einvernehmen zwischen Bund und Kantonen
nicht dadurch gestort werden, dass der Begriff eines
eidgendssischen Abwasservogtes geprigt wird. Aus die-
sem Grunde wurde davon Umgang genommen, in der
Verordnung im einzelnen aufzuzihlen, welche Initia-
tiven und Massnahmen durch die Bundesbehorde ge-
gebenenfalls ergriffen werden sollen, um den Gesetzes-
vollzug zu erzwingen, wenn sich die Kantone der
Sdumnis oder Nachlissigkeit schuldig machen. Die
Bundesbehorde ist sich bewusst, dass es schwer hilt,
wirksame Mittel einzusetzen, wenn die Handhabung
der gesetzlichen Bestimmungen in den Kantonen zu
wiinschen iibrig ldsst. Anderseits hat die Erfahrung
gezeigt, dass durch Aufklirung und durch Erteilung
von Ratschligen mehr erreicht wird, als durch Andro-
hung von Sanktionen oder durch Ansetzung von Fri-
sten, innerhalb welcher Misstinde zu beheben sind.
Ausserdem soll ihnen Gelegenheit geboten werden, bei
Misstinden vorerst selber zum Rechten zu sehen. Der
Bund soll erst dann einschreiten, wenn der gesetzwid-
rige Zustand andauert.

Im Zusammenhang mit der Méglichkeit einer Ge-
wisserverunreinigung durch die Anlage von Erdsl-
raffinerien in der Schweiz hat die Eidg. Justizabtei-
lung in einem Rechtsgutachten zur Frage der Bundes-
befugnis auf dem Gebiete des Gewiisserschutzes Stel-
lung genommen. Sie kam dabei zum Schluss, dass die
im Bundesgesetz festgelegte Aufsichtskompetenz den
Bund nicht nur zu Empfehlungen, sondern zu verbind-
lichen Anordnungen befidhige. Der Bund kénne die
Titigkeit der kantonalen Organe nicht nur beobach-
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ten, sondern auch verlangen, dass bereits getroffene
kantonale Verfiigungen und Entscheide gegebenenfalls
berichtigt werden. Ferner gelte fiir die Aufsicht von
Amtes wegen der Grundsatz, dass nur soweit Anord-
nungen zu erlassen sind, als solche im Hinblick auf
eine schwerwiegende Verletzung oder Gefihrdung
offentlicher Interessen als notwendig erscheinen. In
einem solchen Falle habe die Aufsichtshehorde ihre
Verfiigungen méglichst frithzeitig zu treffen.

2. Genehmigung der Vollziehungsbestimmungen
der Kantone

Um den Bundesrat in die Lage zu versetzen, seiner
Aufsichtspflicht zu geniigen, ist es unerlésslich, dass
ihr die von den Kantonen erlassenen Vollziehungsbe-
stimmungen zur Genehmigung unterbreitet werden.

Den Kantonen war fiir den Erlass ihrer Vollzie-
hungsbestimmungen eine Frist von einem Jahr nach
Inkrafttreten des Bundesgesetzes eingerdumt worden.
Um ihnen die Arbeit zu erleichtern, hatte das Eidg.
Departement des Innern ihnen eine Liste der Punkte
unterbreitet, die unbedingt geregelt werden mussten,
damit die bundesgesetzlichen Bestimmungen gehand-
habt werden kénnen. Nur wenigen Kantonen war es
gelungen, ihre Ausfithrungsbestimmungen fristgerecht
zu erlassen und durch den Bundesrat genehmigen zu
lassen. Verzogerungen waren insbesondere in jenen
Kantonen aufgetreten, die nur den Weg der ordentli-
chen Gesetzgebung kennen und in denen iiberdies Ge-
setzeserlasse mit Volksabstimmungen auf Grund des
obligatorischen Referendums verbunden sind. Voll-
ends in Zeitnot gerieten jene Kantone, die eine eigent-
liche Kodifikation des kantonalen Wasserrechts an-
strebten. Heute haben alle Kantone ihre Ausfithrungs-
bestimmungen iiber den Gewisserschutz auf das Bun-
desrecht ausgerichtet. Wir verfiigen somit in rechtli-
cher Hinsicht iiber die notwendigen Waffen, um den
Kampf gegen die unheilvolle Gewisserverschmutzung
wirksam zu gestalten.

Es wire wenig sinnvoll gewesen, wenn sich das
Eidg. Amt fiir Gewisserschutz darauf beschrinkt
hiitte, die Genehmigungsantrige an den Bundesrat
auszuarbeiten; hilt es doch schwer, mit dem Bundes-
recht im Widerspruch stehende Gesetzesbestimmun-
gen, die beanstandet werden miissten, nachtriglich ab-
indern zu lassen. Die Kantone waren daher gut bera-
ten, uns in der Mehrzahl der Fille schon bei der Ge-
setzesvorbereitung Gelegenheit zu bieten, sie zu bera-
ten.

3. Interkantonale Zusammenarbeit

Gemiss Artikel 7 des Bundesgesetzes sollen die
Kantone bei der Behebung von Misstinden in inter-
kantonalen Gewiissern zusammenarbeiten, wobei die
Bundesbehérde ihnen mit Rat und Tat beistehen soll.
Insbesondere setzt die systematische Untersuchung
von Seen und Flussgebieten in den meisten Fillen
eine Verstindigung zwischen den Kantonen voraus.
Da sich die Kantonsgrenzen meist nicht an die Fluss-
gebiete halten, ist es hiufig unerlisslich, dass die Mass-

nahmen zum Schutze der Gewisser gegen Verunreini-
gung ohne Riicksicht auf den Grenzverlauf von den
beteiligten Kantonen gemeinsam getroffen werden.
Solche internationale Gemeinschaftslésungen werden
dadurch erleichtert, dass zwischen den kantonalen Ge-
wisserschutzimtern, denen in der Regel tiichtige und
erfahrene Abwasserfachleute vorstehen, ein gutes Ein-
vernehmen besteht. Wir betrachten es deshalb nicht
fiir notwendig, dass der Bund den Kantonen auf die-
sem Gebiete die notigen Planungsarbeiten vorschreibt.
Die Aufgabe diirfte unseres Erachtens leichter und
rascher erfiillt werden, wenn die Arbeitslast auf meh-
reren Schultern verteilt wird. Auch sind die Kantone
eher in der Lage, die Moglichkeit von Zusammen-
schliisssen unter Beriicksichtigung der &rtlich recht
verschieden gelagerten Verhiltnisse zu beurteilen und
gegebenenfalls mit Geduld und Beharrlichkeit die in
Frage kommenden Gemeinden fiir solche Gemein-
schaftslésungen zu gewinnen. Diese Auffassung hindert
die Kantone nicht daran, sich gegebenenfalls der
Dienste der zustiindigen Bundesbehérde zu bedienen.
In diesem Zusammenhang diirfen wir immer wieder
mit Genugtuung feststellen, dass die Eidg. Anstalt fiir
Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewiisser-
schutz hiufig zugezogen wird, wenn es abzukliren
gilt, wie die Zusammenschliisse gestaltet werden sollen,
damit technisch einwandfreie und finanziell zumut-
bare Losungen getroffen werden.

Immer wieder kommt es vor, dass Gewisserverun-
reinigungen in einem Kanton auf Misstinde in Nach-
barkantonen zuriickzufiihren sind. Aus diesem Grunde
wurde im Gesetz neben der interkantonalen Zusam-
menarbeit die Verpflichtung der Kantone vorgesehen,
die gegeniiber den Nachbarkantonen notwendigen
Schutzmassnahmen zu ergreifen. Bei Streitigkeiten,
die sich in diesem Zusammenhang bisweilen ergeben,
sieht das Gesetz das Entscheidungsrecht des Bundes-
gerichtes vor. Unseres Wissens wurde von dieser Mog-
lichkeit bisher noch nie Gebrauch gemacht. Hingegen
haben die Kantone, um es nicht soweit kommen zu
lassen, schon mehrmals das Eidg. Amt fiir Gewisser-
schutz ersucht, als neutrale Instanz zwischen den Kan-
tonen zu vermitteln.

4. Internationale Zusammenarbeit

Artikel 7 sieht fiir den Schutz der Grenzgewiisser
gegen Verunreinigung die Mitwirkung der Nachbar-
staaten vor, die durch Unterhandlungen und Verein-
barungen herbeigefiihrt werden soll. Dem Bund steht
zwar das Recht, mit den Nachbarstaaten Vereinbarun-
gen zu treffen, gemiiss Artikel 8 der Bundesverfassung
ohnehin zu. Es wire aber als Liicke empfunden wor-
den, wenn die schweizerischen Grenzgewisser im Ge-
setz iiberhaupt nicht erwihnt worden wiren; denn es
hitte daraus der Schluss gezogen werden kénnen, dass
der internationalen Zusammenarbeit auf diesem Ge-
biete keine Bedeutung beigemessen wird, wihrend in
Wirklichkeit die Bundesbehorde sich schon vor Er-
lass der Gewisserschutzgesetzgebung im Rahmen inter-
nationaler Fischereistaatsvertriige fiir zwischenstaatli-



che Zusammenarbeit in Gewisserschutzfragen ein-
setzte.

Heute bestehen fiir den Rhein, den Bodensee, die
schweizerisch-italienischen Gewdsser und den Genfer-
see internationale Gewisserschutzkommissionen. Diese
sind zur Hauptsache aus Bevollmichtigtenkonferen-
zen fiir die Fischerei in den Grenzgewissern hervor-
gegangen. In den Fischereikommissionen war die Er-
kenntnis durchgedrungen, dass den Gewiisserschutzbe-
strebungen eher Erfolg beschieden sein werde, wenn
nicht die Interessen der Fischerei, sondern diejenigen
der offentlichen Gesundheitspflege, der Trink- und
Brauchwasserversorgung und der Wirtschaft im allge-
meinen in den Vordergrund gestellt werden.

Die Aufgabe dieser Gewiisserschutzkommission be-
stand anfénglich in erster Linie darin, den Zustand der
Grenzgewisser durch physikalische, chemische, biolo-
gische und bakteriologische Untersuchungen festzustel-
len, die Entwicklung laufend zu verfolgen, die haupt-
sichlichsten Verunreinigungsquellen zu ermitteln und
geeignete Sanierungsmassnahmen zu beantragen. In
bezug auf den Rhein, den Bodensee und den Genfersee
wurde zwischen den Anliegerstaaten je ein Ueberein-
kommen abgeschlossen, um fiir die Titigkeit der be-
treffenden internationalen Gewisserschutzkommissio-
nen die notwendige Rechtsgrundlage zu schaffen.
Wihrend in einzelnen Anliegerstaaten die Vereinba-
rung unmittelbar durch die Regierung ratifiziert wer-
den konnte, bedurfte es in der Schweiz der Genehmi-
gung der eidgendossischen Rite. Anlisslich der parla-
mentarischen Beratungen wurde mit Recht beanstan-
det, dass diese Abkommen keine konkreten Verpflich-
tungen der Anliegerstaaten zur Vornahme der sich
aufdringenden Gewisserschutzmassnahmen enthalten.
Als zweiter Schritt wird deshalb der Abschluss inter-
nationaler Reinhalteabkommen angestrebt werden
miissen, fiir welche die Kommissionen méglichst bald
die notwendigen Grundlagen vorbereiten sollen.

5. Ausrichtung von Bundesbeitrigen fiir die
Erstellung von Gewisserschutzanlagen

a) Grundsitze

Gemiss Artikel 9 des Bundesgesetzes vom 16. Mirz
1955 iiber den Schutz der Gewisser gegen Verunreini-
gung kann der Bund ausnahmsweise an die Erstellung
von Anlagen, die dem Schutz der Gewisser gegen Ver-
unreinigung dienen, Beitrige leisten, wenn besondere
Verhiltnisse es erfordern und Kanton und Gemeinden
sich im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Leistungsfihig-
keit an der Finanzierung beteiligen. Die eidg. Rite
hatten sich seinerzeit von der Ueberlegung leiten las-
sen, dass die Einleitung von Abwasser und das Ein-
werfen und Ablagern von Abfallstoffen in die Gewis-
Ser und in deren Nihe rechtswidrige Handlungen dar-
stellen, indem diese Eingriffe nach allgemein giiltigem
Recht iiber den Gemeingebrauch der Gewisser hinaus-
gehen. Sie hatten sich deshalb mehrheitlich fiir eine
Regelung entschieden, nach der die Kosten fiir den
Bau, Betrieb und Unterhalt der erforderlichen Ge-
Wisserschutzanlagen in erster Linie von jenen zu tra-

gen sind, die ein Gewisser benutzen. Dieser Auffas-
sung entsprechend hatte der Bundesrat die Bestim-
mung iiber die Moglichkeit ausnahmsweiser Beitrags-
leistungen in Artikel 7 der Vollziehungsverordnung
zum Gewisserschutzgesetz zunichst restriktiv ausge-
legt.

In der Folge zeigt sich aber, dass sich der Bund,
angesichts des sich rasch verschlimmernden Zustandes
der Gewiisser, finanziell stirker am Bau von Gewiisser-
schutzanlagen beteiligen sollte, als er auf Grund der
bisherigen Bestimmungen dazu in der Lage war. In
Uebereinstimmung mit der Schweizerischen Vereini-
gung fiir Gewisserschutz und 23 ihr angeschlossenen
Verbinden vertrat der Bundesrat die Auffassung, die
gewiinschte vermehrte Bundeshilfe fiir den Bau von
Gewiisserschutzanlagen sei ohne Gesetzesrevision mog-
lich, setze jedoch eine entsprechende Aenderung der
Subventionsbestimmungen der bundesritlichen Voll-
ziehungsverordnung voraus. Es wurde insbesondere
befiirchtet, eine Gesetzesinderung, fiir die das Parla-
ment zustindig gewesen wire und die somit ldngere
Zeit beansprucht hitte, wiirde bei den Gemeinden die
Hoffnung erwecken, spiter in den Genuss allgemeiner
Bundesbeitrige zu gelangen. Ein allgemeiner Still-
stand im Bau von Gewisserschutzanlagen wire die un-
ausbleibliche Folge gewesen.

Das Eidg. Departement des Innern hat deshalb
Ende 1960 einer Expertenkommission, in der die Bun-
desverwaltung, die Kantone und die interessierten
Verbinde vertreten waren, den Auftrag erteilt, ihm
einen Entwurf zu einem abgeiénderten Artikel 7 der
bundesritlichen Vollziehungsverordnung vorzulegen.
Auf Grund des Antrages dieser Expertenkommission
hat der Bundesrat am 2. Februar 1962 im Sinne einer
weitestgehenden Auslegung des Begriffes «ausnahms-
weise» Beschluss gefasst.

b) Abwasseranlagen

Nach der getroffenen Lésung richten sich Beitrags-
berechtigung und -héhe im einzelnen nach einem Sub-
ventionsschliissel, der sich einerseits auf die spezifi-
schen Kosten und anderseits auf die Finanzkraft der
Gemeinden (Wehrsteuerkopfquote) stiitzt. Je ungiin-
stiger das Verhiltnis zwischen diesen beiden Faktoren
ist, um so grosser ist der Subventionsanspruch. In den
Genuss von Subventionen koénnen Gemeinden gelan-
gen, deren Wehrsteuerkopfquote geringer ist als 130
Prozent des Landesmittels und fiir die die spezifischen
Kosten der Anlage je Sekundenliter Trockenwetterzu-
fluss 15 000 Franken (auf den Baukostenindex des
Jahres 1960 bezogen) iiberschreiten. Der Subventions-
bereich liegt fiir Gemeinden in finanzschwachen Kan-
tonen zwischen 10 Prozent und 35 Prozent der bei-
tragsberechtigten Kosten. Fiir Gemeinden in finanz-
starken und mittelstarken Kantonen erfolgt ein Abzug
von 40 Prozent bzw. 20 Prozent. Diese Subventionsbe-
stimmungen wurden riickwirkend auf den 1. Januar
1957, d.h. auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens der
Bundesgesetzgebung, in Kraft gesetzt. Damit wollte
man vermeiden, dass Gemeinden, die sofort nach In-
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krafttreten des Gesetzes die Abwasserreinigung an die
Hand genommen haben, fiir ihre Initiative benachtei-
ligt werden, wihrend alle sdumigen Gemeinden fiir
ihre bisherige Untitigkeit belohnt worden wiren.

Nach den vom Eidg. Amt fiir Gewisserschutz ange-
stellten Berechnungen werden mindestens zwei Drittel
der Gemeinden in den Genuss von Bundesbeitriagen
gelangen. Wertmaissig entspricht dieser Anteil etwas
mehr als einem Drittel der beitragsbherechtigten
Kosten.

Durch die neuen Subventionsbestimmungen wurde
die Titigkeit auf dem Gebiete des Gewisserschutzes
spiirbar angekurbelt. Samtliche Kantone haben, so-
weit dies noch nicht geschehen war, ihre Fachstellen
fiir Gewisserschutz ausgebaut. Der schriftliche Ver-
kehr hat enorm zugenommen; Besichtigungen und
Besprechungen folgen sich am laufenden Band, so dass
die Arbeit bei dem beschrinkten Personalbestand des
Eidg. Amtes fiir Gewisserschutz trotz grosster An-
spannung kaum bewiltigt werden kann.

Im Jahre 1963 wurden nicht weniger als 41 Pro-
jekte von Abwasserreinigungsanlagen, die seit dem 1.
Januar 1957 erstellt wurden, sich im Bau befinden
oder geplant sind, eingereicht und genehmigt. An die
beitragsberechtigte Kostensumme von rund 80 Mio
Franken wurden Bundesbeitrige in der Héhe von
nahezu 13 Mio Franken zugesichert.

Ausserdem haben die neuen Beitragsgrundsiitze
des Bundes verschiedene Kantone veranlasst, ihre
Subventionspraxis auch ihrerseits grossziigiger zu ge-
stalten. In Uebereinstimmung mit der Mehrzahl der
Kantone sind wir der Auffassung, dass es richtig war,
von der Ausrichtung genereller Bundesbeitrige abzu-
sehen. Diese wiirden nimlich zur Hauptsache von den
reichen Grosstidten, wie Ziirich, Basel, Bern und Genf
beansprucht, deren Abwasserreinigungsprojekte Ko-
sten vorsehen, die zwischen 50 und 100 Mio Franken
schwanken. In diesen Fillen hitte die Bundeshilfe in-
sofern wenig Sinn, als die betreffenden Anlagen, falls
sie durch den Bund subventioniert wiirden, keinen Tag
frither in Betrieb genommen werden koénnten. Dem-
gegeniiber erscheint es verniinftiger, jene Gemeinden,
die wirklich auf eine finanzielle Hilfe angewiesen sind,
kriftig zu unterstiitzen.

¢) Kehrichi- und Abfallbeseitigungsanlagen

Ausser an Abwasseranlagen von Gemeinden kon-
nen ausnahmsweise auch an andere Abwasserreini-
gungsanlagen, sowie an Anlagen der Kehricht- und
Abfallbeseitigung, soweit sie dem Gewisserschutz die-
nen, Bundesbeitrige ausgerichtet werden, wobei der
Héchstansatz 20 Prozent der Anlagekosten betrigt.
Um jedoch fiir eine Beitragsausrichtung beriicksich-
tigt werden zu konnen, miissen diese Werke kosten-
miissig zum mindesten in den Subventionsbereich fiir
Sammelreinigungsanlagen hineinragen. Dies wird inso-
fern nur selten der Fall sein, als der Bau von Keh-
richt- und Abfallbeseitigungsanlagen in der Regel be-
deutend geringere Kosten verursacht. In letzter Zeit
wurden verschiedene Vorstésse unternommen, um den
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Bundesrat zu veranlassen, auch fiir solche Anlagen
einen geeigneten Beitragsschliissel aufzustellen. Es un-
terliegt keinem Zweifel, dass eine solche Regelung ge-
eignet wire, die Bestrebungen zur sinnvollen Beseiti-
gung von Kehricht und Abfillen aller Art wirksam zu
fordern. Obwohl es gelungen ist, den Bau von Gewis-
serschutzanlagen von den vorgesehenen Massnahmen
zur Konjunkturdimpfung auszuklammern, fragen wir
uns, ob der Zeitpunkt gliicklich gewiéhlt ist, um auf
Forderungen einzutreten, die darauf abzielen, die Bei-
tragsleistungen fiir Abwasserreinigungsanlagen zu er-
héhen und auch fiir Kehricht- und Abfallbeseitigungs-

anlagen inskiinftig Subventionen auszurichten.

6. Forschungen und Untersuchungen

a) Grundsdtzliche Bemerkungen

Hinsichtlich der Unterstiitzung der dem Gewisser-
schutz dienenden Forschungen und Versuche sowie
der systematischen Untersuchung von Seen und Fluss-
gebieten hat sich der Bund von Anfang an aufge-
schlossen gezeigt. Es ist dies insofern verstindlich, als
ohne Untermauerung der Sanierungsmassnahmen
durch technische und wissenschaftliche Abklirungen
Gefahr bestiinde, dass grosse Summen unter Umstin-
den ohne geniigende Wirkung verausgabt werden. Die
Hauptaufgabe auf diesem Gebiete kommt der Eidg.
Anstalt fiir Wasserversorgung, Abwasserreinigung und
Gewisserschutz zu, die vom Bund reichlich mit Perso-
nal und Mitteln bedacht wird. Neben dem Beratungs-
dienst hat diese Anstalt ihre erfolgreiche Titigkeit in
erster Linie in den Dienst der Forschung zu stellen.
Der Bund beschriinkt sich indessen nicht darauf, die
Forschungs- und Untersuchungstitigkeit durch die
Arbeiten der genannten Anstalt zu férdern, sondern
ldsst seine finanzielle Unterstiitzung auch Kantonen,
Gemeinden, Fachverbinden und Privatpersonen zu-
gute kommen, die sich auf diesem Gebiete betitigen.

b) Gewisseruntersuchungen

Einen breiten Raum auf diesem Gebiete nehmen
die Gewisseruntersuchungen ein, die in der Regel von
kantonalen Laboratorien durchgefiihrt werden. Fiir
Arbeiten, an denen ein einziger Kanton beteiligt ist,
iibernimmt der Bund 30 Prozent der Kosten, wihrend
seine Beitragsleistung fiir Untersuchungen in interkan-
tonalen und internationalen Gewissern auf 40 Prozent
erhoht wird. Folgende Gewiisser wurden oder werden
noch mit finanzieller Unterstiitzung des Bundes in
physikalischer, chemischer und biologischer Hinsicht
untersucht: Rhein, Linth und Limmat, Reuss, Birs,
Aare; Bodensee, Zugersee, Vierwaldstiittersee, Thu-
nersee, Bielersee, Neuenburgersee, Luganersee, Gen-
fersee.

¢) Forschungstitigkeit

Zur Reinigung der héuslichen und der meisten in-
dustriellen Abwisser wurden Verfahren entwickelt,
die sich sowohl bei uns als auch im Ausland bewihrt
haben. Sie bestehen in der Regel darin, die sich in den



Gewiissern abspielenden Vorginge der Selbstreinigung
in Klir- und Reinigungsanlagen auf engem Raum
nachzuahmen. Obschon auf diesem Gebiete voraus-
sichtlich keine grundlegend neuen Methoden erwartet
werden konnen, sind Verbesserungen in verschiedener
Hinsicht méglich. Auch muss zugegeben werden, dass
nach dem heutigen Stand der Technik und Wissen-
schaft fiir vereinzelte industrielle und gewerbliche
Abwisser noch keine finanziell zumutbaren Reini-
gungsverfahren bekannt sind. Die Abklirung dieser
noch ungeldsten Probleme gehort in den Arbeitsbe-
reich der auf dem Gebiete der Abwassertechnik titi-
gen Forschungsinstitute. Das Eidg. Amt fiir Gewisser-
schutz hat die Pflicht, dariiber zu wachen, dass die
Voraussetzungen fiir Koordination und planmissiges
Vorgehen erfiillt sind und mit den eingesetzten 6ffent-
lichen Mitteln haushilterisch umgegangen wird.

d) Versuche

Die Hauptsorge der Gewisserschutzkreise gilt der
Gefihrdung unserer ober- und unterirdischen Gewiis-
ser durch die im Bau befindlichen und zukiinftigen
Erdolleitungen und die Oeltanks, deren Zahl fiir die
ganze Schweiz zwischen hundertfiinfzig- und zweihun-
derttausend liegen diirfte. Verschiedene von der Bun-
desbehorde oder auf ihre Veranlassung eingesetzte
Kommissionen, mit denen das Eidg. Amt fiir Gewis-
serschutz eng zusammenarbeitet, sind damit beschif-
tigt, Richtlinien fiir den Bau und Betrieb solcher An-
lagen auszuarbeiten. Wihrend die Regeln fiir Erdol-
leitungen als bundesritliche Verordnung zum Bundes-
gesetz iiber Rohrleitungsanlagen herausgegeben wer-
den sollen, ist beabsichtigt, die Richtlinien fiir Tank-
anlagen auf Grund von Artikel 4 der Vollziehungsver-
ordnung zum Gewisserschutzgesetz allgemein verbind-
lich zu erkliren, da ihnen gesamtschweizerische Be-
deutung zukommt.

Im Einvernehmen mit den genannten Kommissio-
nen hat das Eidg. Departement des Innern eine Sach-
verstindigengruppe eingesetzt, die beauftragt wurde,
die von verschiedenen Firmen entwickelten Leck-
schutz- und Leckwarnsysteme sowohl hinsichtlich der
Rohrleitungen als auch in bezug auf die Tankanlagen
auf ihre Tauglichkeit zu begutachten. Das Eidg. Amt
fiir Gewiisserschutz hat sich vorerst dafiir verwendet,
dass der Kommission die nétigen Einrichtungen zur
Verfiigung gestellt werden, um die in Aussicht genom-
menen Priifungen vorzunehmen. Ferner haben die
Materialpriifungs- und Versuchsanstalt fiir Industrie,
Bauwesen und Gewerbe und die Kontrollstelle der
Korrosionskommission im Sinne eines Bundesauftra-
ges die Aufgabe iibernommen, in geeigneter Zusam-
menarbeit die Ursachen der korrosiven Schiden bei
Heizsltanks abzukliren.

Um die mit dem Gebrauch von Detergentien zu-
sammenhingenden Gewisserschutzfragen in techni-
scher und rechtlicher Hinsicht abzukliren, hat das
Eidg, Departement des Innern eine Kommission ein-
gesetzt, deren Sekretariat durch das Eidg. Amt fiir
Gewiisserschutz besorgt wird.

Immer mehr dringt die Erkenntnis durch, dass die
ungeordnete Ablagerung von Kehricht und Abfillen
aller Art fiir die Gewisser, namentlich fiir das Grund-
wasser, eine ebenso grosse Gefahr bedeutet wie die
Einleitung ungereinigter hiuslicher und industrieller
Abwiisser. Unter den verschiedenen Moglichkeiten, die
Abfille aus Haushalt, Industrie, Gewerbe und Land-
wirtschaft ohne Gefidhrdung unserer Gewisser zu be-
seitigen, ist insbesondere die Verbrennung zu nennen.
Kehrichtverbrennungsanlagen lohnen sich indessen
nur, wenn geniigend Einwohner daran angeschlossen
werden konnen. Aus diesem Grunde fallen fiir lindli-
che und halbstidtische Gegenden nur regionale Losun-
gen in Betracht. Anderseits ist zu beriicksichtigen, dass
bestimmte Stoffe erfahrungsgemiss weder in einer
Kehrichtverbrennungsanlage vernichtet noch in einer
Kompostierungsanlage verrottet werden konnen. Diese
in immer grosseren Mengen und in unterschiedlicher
Art anfallenden, meist tropfenden Abfille (Tierkada-
ver und Konfiskate, Kldr- und Industrieschlimme,
Altole, Oelriickstinde, Giftstoffe) stellen die verant-
wortlichen Behérden vor ernste Probleme. Fiir die
Vernichtung solcher Abfille diirfte sich nur die Ver-
brennung eignen, wobei Oefen besonderer Konstruk-
tion (insbesondere ohne Rost) werden entwickelt wer-
den miissen, in denen alle Abfille verbrannt bzw. ver-
sintert werden konnen. Diese weitschichtigen Pro-
bleme werden zurzeit mit den an der Losung dieser
Fragen interessierten Fachverbinden, Instituten, eid-
genossischen und kantonalen Amtsstellen sowie mit
Konstruktionsfirmen eingehend erértert. Um die sich
abzeichnenden Moglichkeiten vom wirtschaftlichen, fi-
nanziellen und betriebstechnischen Standpunkt aus
abzukliren, wurden wohldurchdachte und klar um-
schriebene Forschungsprogramme aufgestellt. Da letz-
teren gesamtschweizerische Bedeutung zukommt, sol-
len die Versuche entweder als Bundesauftrag durch
die bundeseigenen Institute oder von Interessenge-
meinschaften mit finanzieller Unterstiitzung des Bun-
des durchgefiihrt werden.

7. Ausbildung

Was die Verwirklichung des Gewisserschutzes in
der Schweiz wohl am meisten verzogert, ist der Man-
gel an technisch ausgebildeten Fachleuten. Schwierig-
keiten, geeignetes Personal anzustellen, bestehen nicht
nur beim Bund, bei den Kantonen und Gemeinden,
sondern selbst in den Ingenieurbiiros.

Die Eidg. Technische Hochschule und die Eidg.
Anstalt fiir Wasserversorgung, Abwasserreinigung und
Gewiisserschutz sind bemiiht, diese Liicke in geeigneter
Weise auszufiillen. Dariiber hinaus stellt der Bund,
obwohl eine entsprechende Bestimmung in der eidge-
nossischen Gesetzgebung fehlt, auf dem Budgetwege
Geldmittel zur Verfiigung, um die Abhaltung regiona-
ler Einfiihrungs- und Fortbildungskurse zu férdern.

8. Strafpraxis

Das Eidg. Amt fiir Gewisserschutz, das die gemiss
Artikel 10 der Verordnung zum eidgendssischen Ge-
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wisserschutzgesetz gemeldeten Strafurteile sammelt,
muss leider immer wieder feststellen, dass die kanto-
nalen Strafbehérden bei Widerhandlungen gegen die
Gewisserschutzbestimmungen vielfach zu wenig ener-
gisch durchgreifen. Wihrend in der friitheren Fische-
reigesetzgebung fiir derartige Uebertretungen ein
Strafminimum von 50 Franken vorgesehen war, wurde
im Gewisserschutzgesetz auf die Festsetzung einer un-
teren Grenze verzichtet mit der Begriindung, es sei
nicht angezeigt, den Richter in der Strafzumessung
einzuengen. Die getroffene Regelung hatte nun zur
Folge, dass selbst in schwereren Fillen nur selten Bus-
sen gefillt wurden, deren Hohe die frithere Mindest-
busse von 50 Franken iiberschritt. Diese unerfreuliche
Strafpraxis hat das Eidg. Departement des Innern ver-
anlasst, den Kantonsregierungen nahezulegen, dafiir
besorgt zu sein, dass die richterlichen und administra-
tiven Strafbehdrden aufgefordert werden, inskiinftig
héhere Bussen bei Widerhandlungen gegen Gewisser-
schutzvorschriften auszufidllen. Den eingeleiteten
Schritten war ein merklicher Erfolg beschieden.

9. Klagen und Beschwerden

Gemiss Artikel 9 der Vollziehungsverordnung zum
eidgendssischen Gewiisserschutzgesetz sind die an das
Bundesgericht eingereichten Klagen von Kantonen bei
grenznachbarlichen Streitigkeiten sowie Verwaltungs-
gerichtsbeschwerden gegen Entscheide der letzten kan-
tonalen Instanz dem Eidg. Departement des Innern
zur Vernehmlassung zuzustellen. Dieses kommt hiufig
in die Lage, zu verwaltungsgerichtlichen Beschwerden
Stellung zu nehmen. Sie beziehen sich fast ausschliess-
lich auf bestimmte, von der kantonalen Behérde ver-
fiigte Einschrinkungen in der Ausbeutung von Kies-
gruben und in der Anlage von Oeltanks iiber Grund-
wassergebieten.

II. Aufbau des Eidg. Amtes fiir Gewdsserschutz

Die Fischer, die ihre berufliche und sportliche Ti-
tigkeit an und auf den Gewiissern ausiiben, waren die
ersten, die sich von den tiefgreifenden chemisch-phy-
sikalischen und biologischen Verinderungen, die sich
als Folge der Gewiisserverschmutzung darin abspielen,
Rechenschaft gaben. Sie waren es auch, die zuerst Be-
horden und Oeffentlichkeit auf diese folgenschwere
Entwicklung aufmerksam machten. So ist es verstind-
lich, dass sich der Bund bei der gesetzlichen Regelung
des Gewiisserschutzes vorerst darauf beschrinkt hatte,
die Interessen der Fischerei zu wahren. Es geschah
dies in der Weise, dass in das auf Grund von Artikel
25 der Bundesverfassung erlassene Bundesgesetz vom
21. Dezember 1888 iiber die Fischerei und die zugehs-
rigen Ausfithrungsvorschriften Gewisserschutzbestim-
mungen aufgenommen wurden. Somit waren beim
Bund und in den meisten Kantonen jene Behérden fiir
den Gewisserschutz zustindig, denen das Fischereiwe-
sen untersteht. Innerhalb der Bundesverwaltung waren
die Gewisserschutzfragen der Fischereiinspektion
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iibertragen, einer Sektion der Eidg. Inspektion fiir
Forstwesen, Jagd und Fischerei.

Als auf Grund des Gewisserschutzartikels der
Bundesverfassung (Artikel 24quater) ein umfassendes
eidgendssisches Gewiisserschutzgesetz ausgearbeitet
wurde, das iiber die Forderungen der Fischerei hinaus
allen iibrigen im Spiele stehenden Interessen Rech-
nung zu tragen hatte, erschien es gegeben, den eidge-
nossischen Fischereiinspektor als Sachbearbeiter zu
bezeichnen und ihn, als die Bundesgesetzgebung am
1. Januar 1957 in Kraft trat, mit deren Handhabung
zu betrauen. Mit Riicksicht darauf, dass die mit dem
Gewisserschutz zusammenhingenden Geschifte bis
vor drei Jahren im Einmannbetrieb vom eidgenéssi-
schen Fischereiinspektor behandelt wurden, war die
Fachstelle fiir Gewisserschutz zunichst der Eidg. In-
spektion fiir Forstwesen, Jagd und Fischerei angeglie-
dert worden.

Die wachsende Bedeutung, die dem Gewiisserschutz
in bezug auf die o6ffentliche Gesundheitspflege, die
Sicherstellung einwandfreien Trink- und Brauchwas-
sers, den Naturschutz und die Wirtschaft im allgemei-
nen zukommt, hat den Bundesrat am 29. November
1963 bewogen, das Amt fiir Gewisserschutz in den
Rang einer selbstindigen Abteilung des Eidg. Departe-
ments des Innern zu erheben und den Leiter der bis-
herigen Fachstelle zum Direktor zu beférdern.

Das Fischereiwesen untersteht weiterhin der Eidg.
Inspektion fiir Forstwesen, Jagd und Fischerei, wird
aber bis auf weiteres durch das Eidg. Amt fiir Gewis-
serschutz betreut. Ueber die endgiiltige Zuteilung des
Fischereiwesens soll spiter entschieden werden. Wih-
rend aus historischer Sicht betrachtet gegen die Ab-
trennung der Fischerei vom Oberforstinspektorat Be-
denken bestehen, sprechen die innigen Beziehungen,
die zwischen Gewisserschutz und Fischerei bestehen
sowie die Tatsache, dass diese beiden Dienstzweige seit
Jahrzehnten zusammengehdérten, eher fiir eine Einver-
leibung des Fischereidienstes in das Amt fiir Gewisser-
schutz. Falls die Absicht bestehen sollte, das Fischerei-
wesen auch de jure dem Amt fiir Gewisserschutz zu
unterstellen, so miisste eine Revision des Bundesgeset-
zes vom 26. Mirz 1914 iiber die Organisation der Bun-
desverwaltung angestrebt werden. Das auf Grund von
Artikel 2, Absatz 2, der Vollziehungsverordnung zum
Gewiisserschutzgesetz geschaffene Amt fiir Gewisser-
schutz miisste bei dieser Gelegenheit ebenfalls im Or-
ganisationsgesetz verankert werden. Hingegen er-
schiene es nicht angezeigt, die Bezeichnung des Amtes
fiir Gewisserschutz durch einen Hinweis auf die Fi-
scherei zu erginzen, da dadurch der Eindruck erweckt
wiirde, bei den Gewiisserschutzbestrebungen stehe wie-
derum die Fischerei im Vordergrund.

Um den gesteigerten Anforderungen, die an das Amt
fiir Gewisserschutz gestellt werden, gerecht zu wer-
den, ist das Eidg. Departement des Innern bestrebt,
den Ausbau dieser zurzeit 10 Personen umfassenden
wichtigen Bundesstelle nach wie vor wirksam zu for-
dern, um sie in die Lage zu versetzen, alle ihr iiber-
tragenen Aufgaben fristgerecht zu erledigen.



	Tätigkeit und Aufbau des Eidg. Amtes für Gewässerschutz

